
 

 

 

1. Neubau Fußweg Dr.-J.-R.-Becher-Straße 16 – 21 

Dafür sollen Fördermittel beantragt werden. Dies aber abhängig von den Baumaßnahmen 

Breitband. Wenn der Fußweg Breitbandtrasse wird, wird er im Zuge der Verlegung gemacht. 

2. Sanierung / Neueindeckung Dach Turnhalle- nicht in 2023 

3. Sanierung Dachbalken Kulturhaus (Westseite)- nicht in 2023 

4. Friedhofsweg (von der FF bis zum Haupttor) Pflasterung 

Wie unter 1. Einer von beiden Wegen wird beantragt. 

5. Baumpflanzung Friedhof 

Wird eingeplant. 

6. Umgestaltung der Grünanlage Ecke Friedensstraße 43/Krugberg 17 

Wird nach Prüfung vor Ort bewertet. 

7. Rückbau alte Straßenbeleuchtung Hemsdorfer Weg bis FF 

Wird eingeplant. 

8. Reparatur Straßenbelag Ortseingang L 46 Richtung Wanzleben 

Keine Zuständigkeit der Stadt. Antrag an den Baulastträger wird gestellt. 

 

 

Grundsätzlich besteht immer die Möglichkeit einer Sanierung. In der Regel ist das Problem 

die Finanzierung. Diese hat sich durch den Wegfall der Ausbaubeiträge weiter verschlechtert. 

Erst wenn ein Vorhaben im Haushalt eingestellt ist wird eine entsprechende Planung 

veranlasst.  

 



 

Der Bauhof wird die Behälter prüfen und über den weiteren Einsatz entscheiden. 

 

Bei der Überfahrt handelt es sich um eine reine Grundstückszufahrt. Diese ist durch den 

Grundstückseigentümer zu erhalten. Eine Erneuerung geht im vollen Umfang zu Lasten des 

Grundstückeigentümers. Die Sachbearbeiterin wird den Eigentümer informieren. 

 

Die Wiese wird ein bis zweimal im Jahr gemäht.  

Der alte Zaun ist entsorgt. 

 

gez. O. Küpper 

Bauamtsleiter, 26.07.2022 


